
Handelsbedingungen in Bezug auf die Blauzungenkrankheit bei Rindern und Schafen 

 

Einfuhr nach Portugal aus einem Mitgliedstaat (oder einer Zone desselben) ohne den 

Status „seuchenfrei“ 

 

(gemäß Artikel 43 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 vom 17. Dezember 2019 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates 

hinsichtlich Vorschriften betreffend Überwachung, Tilgungsprogramme und den Status 

„seuchenfrei“ für bestimmte gelistete und neu auftretende Seuchen) 

 

Gültig ab 1. September 2021 

 

Tiere, die älter als 70 Tage sind:  

 

Die Tiere  

(a) müssen gegen sämtliche Serotypen des Virus der Blauzungenkrankheit geimpft sein, 

die innerhalb der vergangenen zwei Jahre in dem Mitgliedstaat oder der Zone, aus 

dem/der die Tiere stammen, gemeldet worden sind.  

(gemäß Anhang V Teil II Kapitel 2 Abschnitt 1 Nummer 7 der Delegierten Verordnung (EU) 

2020/689)  

 

Die Verbringungen müssen mindestens 30 Tage nach Verabreichung der Impfung zur 

Grundimmunisierung (sofern der verwendete Impfstoff eine einmalige Dosis erfordert) 

oder 10 Tage nach Verabreichung der zweiten Impfung zur Grundimmunisierung (sofern 

der verwendete Impfstoff zwei Dosen erfordert) erfolgen.  

 

Tiere, die jünger als 70 Tage sind:  

 

Die Tiere  

(a) stammen von einem Muttertier, das gegen sämtliche Serotypen des Virus der 

Blauzungenkrankheit geimpft ist, die innerhalb der vergangenen zwei Jahre in dem  

Mitgliedstaat oder der Zone, aus dem/der die Tiere stammen, gemeldet worden sind 

(gemäß Anhang V Teil II Kapitel 2 Abschnitt 1 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2020/689).  

 

oder  

 

Die Tiere 

(b) wurden mindestens 14 Tage vor der Verbringung durch Insektizide oder Repellents 

vor Vektorangriffen geschützt;  

und  

wurden mit Negativbefund einem PCR-Test unterzogen, der an mindestens 14 Tage nach 

dem Schutz vor Vektorangriffen entnommenen Proben durchgeführt wurde  

(gemäß Anhang V Teil II Kapitel 2 Abschnitt 1 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2020/689).  

 

Darüber hinaus müssen dem Zertifikat für die geimpften Tiere Unterlagen beigefügt sein, 

aus denen das Datum der Impfung und die Art des Impfstoffes hervorgehen. Im Falle 

einer Grundimmunisierung mit Impfstoffen, bei denen zwei Dosen erforderlich sind, 

muss nur das Datum der zweiten Impfung angegeben sein.  

Im Falle der Insektizid- und PCR-Option müssen die Art des Insektizids, das Datum der 

Anwendung(en) und die für das verwendete Produkt geltende Wartezeit sowie das Datum 

der Durchführung und die Ergebnisse der PCR-Tests für jedes Tier beigefügt sein.  

 

Der in diesem Protokoll genannte Schutz der Tiere gegen Vektoren muss folgende 

Anforderungen erfüllen:  

- Produkt:  

Die Behandlung darf mit jedem Insektizid durchgeführt werden, das im 

Herkunftsmitgliedstaat zugelassen ist und dessen Wirksamkeit gegen Culicoides 

belegt ist.  



- Anwendung:  

Die Behandlung muss am Kopf beginnend gleichmäßig entlang der Rückenlinie 

sowie am inneren Ansatz der Gliedmaßen durchgeführt werden. 

Die Behandlung muss zwei Wochen lang wirksam sein. Es muss verhindert werden, 

dass die Tiere innerhalb von zwölf Stunden nach der Behandlung nass werden.  

- Dosis:  

Gemäß Herstellerempfehlung  

- Wartezeit:  

Gemäß Herstellerangaben  

 


